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 Veröffentlicht am 10.11.1993

Index

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

BAO §303;

BAO §85 Abs1;

EStG 1972 §28 Abs2 Z1;

Rechtssatz

Ausführungen, wonach ein Antrag auf Zehntelabsetzung gemäß § 28 Abs 2 Z 1 EStG 1972 auch noch im Zuge eines

wiederaufgenommenen Verfahrens mit der Wirkung zurückgezogen werden kann, daß die Behörde von Amts wegen

den geltend gemachten Aufwand im Jahr des Anfalles berücksichtigen muß.
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